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Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen 

und inhaltlich zutreffend. 

I. Wesentliche Geschäftsvorfälle 

Die im Geschäftsjahr 2021 gegründete Tochtergesellschaft SWB GN nahm zum 1. Januar 2022 ihr 

operatives Geschäft als Gasnetzgesellschaft auf. Dabei wurde im Rahmen der Etablierung des soge- 

nannten Pachtmodells der Gasnetzbetrieb von der SWB auf die SWB GN übertragen, wobei die 

SWB das Gasnetz als Eigentümerin an die SWB GN verpachtet. Die SWB übernimmt die technische 

und kaufmännische Betriebsführung der SWB GN und tritt bei der Vereinnahmung der Gasnetz- 

entgelte dritter Händler als Zahlungsdienstleiter auf. Insgesamt ergeben sich zum Bilanzstichtag 

Forderungen gegen die SWB GN aus Pacht- und Betriebsführungsentgelten sowie weiterberechne- 

ten Aufwendungen einschließlich der Konzessionsabgabe von T€ 5.326 und Verbindlichkeiten ge- 

genüber der SWB GN aus der eigenen Netznutzung, aus von dritten Händlern vereinnahmten Gas- 

netzentgelten einschließlich der Konzessionsabgabe sowie aus Mehr- und Mindermengen von 

TE 5.209. Das Regulierungskonto wurde auf die SWB GN übertragen und wird von der SWB GN 

fortgeführt. 

Zur Entlastung von Gas- und Fernwärmekunden aufgrund der aktuellen Preissituation an den 

Energiemärkten hat die Bundesregierung Ende 2022 Soforthilfen für Haushalte und Unternehmen 

beschlossen. So hat der Bund die Kosten für den Dezember-Abschlag für Gas und Wärme übernom- 

men. Die SWB hat in diesem Zusammenhang entsprechende Zahlungen im Dezember 2022 erhal- 

ten. Diese wurden im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung wie Abschläge berücksichtigt. So- 

fern von den Kunden bereits Dezember-Abschläge vereinnahmt wurden, sind diese im Rahmen der 

Verbrauchsabrechnung auch berücksichtigt worden. 

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 25. August 2023 

den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Stadtwerke Bernburg GmbH, Bernburg 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Bernburg GmbH, Bernburg, — bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 

DEE00084769.1.1



  

12 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres- 

abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo- 

sen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 

Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh- 

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli- 

chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif- 

ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer- 

ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys- 

teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim- 

mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus- 

reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge- 

sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr- 

tümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit $ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger- 

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
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Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei- 
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um- 

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest- 

stellen. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach $ 6b Abs. 3 EnWG 

und $3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 

Prüfungsurteile 

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach $ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und 83 

Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2022 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tä- 

tigkeiten „Elektrizitätsverteilung“, „Gasverteilung“ und „Messstellenbetrieb“ nach 8 6b Abs. 3 Satz 

1 EnWG sowie 8 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 

und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2022 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmetho- 

den für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse — geprüft. 

e Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach $ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und 83 

Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehal- 
ten. 

«e Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspre- 
chen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vor- 
schriften des 8 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des 8 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der 

Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit $ 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prü- 

fungsstandards: Prüfung nach 8 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durch- 

geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver- 

antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten 

nach 8 6b Abs. 3 EnWG und 8 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
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Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der 

unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 8 6b Abs. 3 EnWG und 

8 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet. 

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach 8 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und 8 3 Abs. 4 Satz 2 

MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu 

den Tätigkeiten nach $ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach 8 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachge- 

recht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. 

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Ver- 

antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hin- 

sichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den 

jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vorneh- 

men können.“ 
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